
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1987/5/14 7Ob508/87
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 Veröffentlicht am 14.05.1987

Norm

ZPO §237 A

Rechtssatz

Über eine im Stadium des Berufungsverfahrens eingebrachte Klagsrücknahme hat das Berufungsgericht zu

entscheiden.

Entscheidungstexte

7 Ob 508/87
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